
Arbeitslosigkeit nach dem Ref
Beitrag von „magister999“ vom 18. Januar 2011 16:36

Ich fürchte, dass Du mit Deinen Fächern für das Lehramt an Berufsschulen einen
Universitätsabschluss brauchst. Ich empfehle Dir, die hier verlinkte Informationsschrift

http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/sho…_ohneBilder.pdf

genau zu lesen. Die Zulassungsvoraussetzungen für das Referendariat sind dort umfassend
dargestellt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/28211-arbeitslosigkeit-nach-dem-ref/?postID=232304#post232304
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